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Verkehrsanordnung  
Reg.-Nr. 2020/064/TBA 

Gemeinde, Ort Kreuzlingen
Strasse, Weg Seefeldstrasse,  
  Reutistrasse
Antragsteller Stadt Kreuzlingen
Anordnung Parkierungsverbot

Das Departement für Bau und Umwelt 
entscheidet:

Die Signale 2.50 «Parkieren verboten» mit 
Zusätzen 5.04 / 5.05 / 5.06 «Wiederho-
lungstafel / Anfangstafel / Endetafel, beid-
seitig» werden gemäss Antrag vom 
12. Juni 2020 und Situationsplan vom 
12. August 2020 genehmigt.

Der Situationsplan kann bei der Stadt 
Kreuzlingen, Bauverwaltung, Hauptstra-
sse 88, eingesehen werden. 

Rechtsmittel:
Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Ta-
gen ab Publikation beim Verwaltungsge-
richt des Kantons Thurgau, 8570 Weinfel-
den, Beschwerde geführt werden. Diese hat 
einen Antrag und eine Begründung zu ent-
halten. Sie ist im Doppel unter Beilage des 
angefochtenen Entscheides einzureichen. 

 Frauenfeld, 2. November 2020
Departement für Bau und Umwelt

 
Baugesuche
Beim Stadtrat Kreuzlingen sind  
folgende Baugesuche eingegangen:

2020-0208
Nutzungsänderung in Kindercoiffeur, 
Fassadenbeschriftung, Konstanzerstr. 5
Nilu Marcone Kindercoiffeur, 
Konstanzerstrasse 5, 8280 Kreuzlingen

2020-0209
Zweckänderung Produktionshalle in 

Lagerhalle, Unterseestrasse 67
HRS Investment AG,  
Walzmühlestrasse 48, 8501 Frauenfeld

2020-0210
Erstellen Aussen-Wärmepumpe Luft/
Wasser, Langhaldenstrasse 40
Bovens Wilhelm,  
Farnstrasse 6, 8280 Kreuzlingen

2020-0211
Einbau Hauswartraum, Erstellen  
Parkplätze, Konstanzerstrasse 18
Terrenus AG,  
Konstanzerstrasse 18, 8280 Kreuzlingen

Die Pläne liegen vom 17. November bis 
7. Dezember 2020 bei der Bauverwaltung 
Kreuzlingen, Hauptstrasse 88, öffentlich zur 
Einsicht auf. Wer vom Bauvorhaben berührt 
ist und ein schutzwürdiges Interesse hat, 
kann während der Auflagefrist beim Stadt-
rat Kreuzlingen, Bauverwaltung, Haupt-

strasse 88, 8280 Kreuzlingen, schriftlich und 
begründet Einsprache erheben.

Baubewilligungen erteilt 
(Woche 45)

-  Erstellen Aussen-Wärmepumpe Luft/
Wasser, Waldeggstrasse 7

-  Änderung Umgebung,  
Burggrabenstrasse 11

-  Erstellen Aussenwärmepumpe Luft/
Wasser, Seeblickstrasse 10a

-  Änderung Umgebung (Parkplätze, 
Kunstobjekt, Elektroladesäule),  
Schulstrasse 22

-  Nutzungsänderungen und Umbauten, 
Hafenstrasse 6+8 / Bodanstrasse 7a

-  Neubau Reihen-Einfamilienhäuser, 
Langhaldenweg 8a-c

-  Erstellen Reklameanlagen,  
Sonnenwiesenstrasse 26

 Bauverwaltung Kreuzlingen

Amtliche Publikationen der Stadt Kreuzlingen

Wer ein Bauvorhaben plant, weiss: 
Es gibt zahlreiche Vorabklärungen 
zu treffen. Mit der neuen Planaus-
kunft bekommen Bauherrschaften, 
Planungsbüros oder Bauunterneh-
mungen nun ein neues Werkzeug an 
die Hand. In wenigen Minuten erhal-
ten Interessierte Informationen über 
die Lage der unterirdischen Werklei-
tungen. 

Die kostenlose Planauskunft ist die Vor-
aussetzung dafür, ein Bauvorhaben 
oder eine Grabung gefahrlos umzuset-
zen. Neu können sich Interessierte on-
line über die Lage der Leitungen auf ih-
rer Parzelle informieren. Bereits in 
wenigen Minuten liefert das Programm 
die gewünschten Informationen über 
die Position der Werkleitungen Strom, 
Gas, Wasser, Fernwärme und Sied-
lungsentwässerung im Stadtgebiet von 
Kreuzlingen. 

Doch nicht nur die Kreuzlinger Bevöl-
kerung, sondern auch die angrenzenden 
Gemeinden profitieren vom neuen Ser-
vice der GIS-Abteilung der Stadt Kreuz-
lingen. Für die Gemeinden Kemmental 
und Lengwil informiert die Planaus-
kunftsplattform über die Lage der Gas-
leitungen der Technische Betriebe 

Neue Planauskunft der Stadt Kreuzlingen

Kreuzlingen und der Wasserleitungen 
der Wasserversorgung Region Kreuzlin-
gen. Die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner von Berg, Bottighofen, Ermatingen, 
Münsterlingen, Tägerwilen und Wäldi 
erhalten die benötigten Informationen 
zur Lage der Wasserleitungen der Was-
serversorgung Region Kreuzlingen.

Auf der Homepage von Kreuzlingen, 
www.kreuzlingen.ch, können sich so-
wohl Gelegenheits- als auch Dauernut-
zende kostenlos für die Planauskunft 
registrieren. Eine Kurzanleitung hilft 
dabei, sich schnell zurechtzufinden und 
die benötigte Auskunft zu bestellen.

 IDK

Schnelle Lokalisierung dank der kostenlosen Planausauskunft.  Bild: zvg

Die Technischen Betriebe Kreuzlingen 
(TBK) versenden am Freitag, 13. November 
die Ablesekarten für die Strom-, Gas- und 
Wasserzähler an Einfamilienhausbesitze-
rinnen und -besitzer. Wegen COVID-19 fin-
det auch in dieser Ableseperiode keine per-
sönliche Ablesung vor Ort statt.

Zum Schutz der Kundinnen und Kunden so-
wie der Mitarbeitenden der TBK erlaubt die 
aktuelle Situation keine Zählerablesung in 
den Einfamilienhäusern. Daher bitten die 
TBK die Besitzerinnen und Besitzer, ihre 
Zählerstände mittels Selbstablesung zu 

übermitteln. Die Daten der Strom-, Gas- 
und Wasserzähler können bis 2. Dezember 
entweder online über das TBK-Kundenpor-
tal https://www.egovcenter.ch/tbkreuzlingen/
de/ oder mit dem QR-Code auf der Ablese-
karte eingegeben und übermittelt werden. 
Die Rücksendung der Ablesekarte mit der 
Post ist weiterhin möglich. Das Online-Por-
tal zur Zählererfassung ist für Einfamilien-
hausbesitzerinnen und -besitzer vom 13. 
November bis zum 2. Dezember 2020 geöff-
net.

Ab Montag, 23. Novmeber, startet das 
Ableseteam der TBK die Ablesung der 

Energieverbrauch bitte melden
Strom- Gas- und Wasserzähler bei Mehrfa-
milienhäusern. Das Ableseteam der TBK 
wird während drei bis vier Wochen unter-
wegs sein, um die Zählerstände der Kundin-
nen und Kunden aufzunehmen. 

In den meisten Fällen werden die Daten 
elektronisch von den Zählern auf die Able-
segeräte übertragen. Diese Ablesungen er-
folgen wie gewohnt, da kein direkter Kun-
denkontakt erforderlich ist. Die TBK 
benötigen die Daten, um allen Kundinnen 
und Kunden eine korrekte Abrechnung über 
den Energie- und Wasserverbrauch erstel-
len zu können.

Damit die Datenerfassung speditiv 
abgewickelt werden kann, werden die 
Besitzerinnen und Besitzer sowie die 
Mieterinnen und Mieter von Liegen-
schaften (z.B. Mehrfamilienhäuser) ge-
beten, den Zutritt zu den Messeinrich-
tungen (Zählern) zu gewährleisten und 
freizuhalten. In der Regel befinden sich 
die Messeinrichtungen nicht im Wohnbe-
reich, sondern im Allgemeinbereich. Wei-
tere Informationen sind online unter www.
tbkreuzlingen.ch zu finden. Für Fragen 
steht das Kundenbüro der TBK gerne zur 
Verfügung: Telefon 071 677 61 85.   IDK


